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or 35 Jahren, im Januar 1973,
entschied der Oberste Gerichts-
hof der Vereinigten Staaten zu-

gunsten der anonymen Klägerin Jane
Roe. Mit sieben gegen zwei Stimmen er-
klärten die Richter alle staatlichen Rege-
lungen für verfassungs-
widrig, die eine Abtrei-
bung in den ersten drei
Schwangerschaftsmo-
naten untersagten. De
facto wurde ungebore-
nen Kindern damit erst
ab der 12. Woche ein
Recht auf Leben zuge-
standen. Hintergrund:
Die Klägerin, Norma
McCorvey alias Jane
Roe, damals Anfang
zwanzig und Mutter
zweier Kinder, erwartete
ihr drittes Kind, das sie
aber nicht austragen
wollte. Sie stellte sich
deshalb zwei Rechtsan-
wältinnen zur Verfü-
gung, die das Abtrei-
bungsverbot zu Fall
bringen wollten und
eine Klägerin suchten.
Geklagt wurde dann in
Dallas/Texas unter dem
Namen Jane Roe, damit
Norma McCorvey dem
Gericht fern bleiben
konnte. Ein Zusammentreffen mit dem
zuständigen Staatsanwalt Henry Wade
sollte vermieden werden, da die werdende
Mutter als wenig redegewandt galt.

Die Klägerinnen erreichten schließlich
mehr als sie erwartet hatten: Der Supreme
Court verwarf die bis dahin gültige Ge-

setzgebung. Der Fall »Roe versus Wade«
wurde zum Symbol, ja Mythos. Er gab
nicht nur in den USA den Anstoß zur
Einführung der so genannten »Fristen-
regelung«: Bis zur 12. Schwangerschafts-
woche wird seit den 1970er Jahren in

zahlreichen Ländern die Tötung unge-
borener Kinder billigend in Kauf genom-
men. In Deutschland folgte das Bundes-
verfassungsgericht dem amerikanischen
Vorbild zwar nicht; der neu gefasste Pa-
ragraph 218a des Strafgesetzbuches, der
eine solche Regelung vorsah, wurde 1974

für verfassungswidrig erklärt. Doch seit
1995 erlaubt das in Deutschland gültige
Gesetz eine Abtreibung bis zur 12. Woche
– in bestimmten Fällen sogar darüber
hinaus. Als Voraussetzung schreibt das
Gesetzt vor, dass »die Schwangere den

Schwangerschaftsab-
bruch verlangt und dem
Arzt durch eine Beschei-
nigung nachgewiesen
hat, dass sie sich mindes-
tens drei Tage vor dem
Eingriff hat beraten las-
sen.«

Dennoch: In der
Bundesrepublik wie in
anderen Staaten ist das
Unbehagen über die ge-
setzlichen Bestimmun-
gen, die Abtreibungen
regeln, nie ganz gewi-
chen und damit die De-
batte über das Für und
Wider nicht verstummt
– auch wenn Befürwor-
ter die gültige Gesetz-
gebung immer wieder
mit dem gleichen Ar-
gument verteidigen, der
mühsam gefundene
Kompromiss dürfe nicht
angetastet werden. Ge-
rade in Deutschland hat
der Umstand, dass Kin-
der de facto bis kurz vor

der Geburt im Mutterleib getötet werden
können, »um eine Gefahr für das Leben
oder die Gefahr einer schwerwiegenden
Beeinträchtigung des körperlichen oder
seelischen Gesundheitszustandes der
Schwangeren abzuwenden«, heftige Dis-
kussionen ausgelöst. Im Koalitionsvertrag
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Abtreibung wieder
in der Diskussion

T I T E L

1973 schränkt der Supreme Court der USA den Lebensschutz Ungeborener ein: Abtreibungen in den
ersten drei Schwangerschaftsmonaten werden erlaubt, Gesetze, die dies zu unterbinden suchen, für

verfassungswidrig erklärt. Die Entscheidung ist bis heute umstritten, doch was vor 35 Jahren bei vielen
auf Zustimmung stieß, lehnen heute immer mehr Menschen ab – nicht nur in den USA.

Von Reinhard Backes

DA
N

IE
L 

RE
N

N
EN

 / 
RE

HD
ER

 M
ED

IE
N

AG
EN

TU
R



 LF_85.fh11 25.02.2008 16:28 Uhr Seite 5 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

vom 11. November 2005 erklärten CDU,
CSU und SPD: »Das Bundesverfassungs-
gericht hat dem Gesetzgeber im Jahr
1992 in seinem Urteil bezüglich der Ge-
setze zum Schwangerschaftsabbruch eine
Beobachtungs- und eventuelle Nachbes-
serungspflicht auferlegt. Wir werden
dieser Verpflichtung auch in der 16. Le-

gislaturperiode nachkommen und wollen
prüfen, ob und gegebenenfalls wie die
Situation bei Spätabtreibungen verbessert
werden kann.« Die Koalitionäre haben
es zwar bei Worten belassen, wohl auf-
grund großen Widerstands in der SPD-
Bundestagsfraktion, doch ist die Unzu-
friedenheit zahlreicher Parlamentarier
aller Fraktionen spürbar. So reagierte
etwa der Abgeordnete Ilja Seifert (Die
Linke) im Februar 2008 auf die Forderung
eines Bürgers im Internetportal »Abge-
ordnetenwatch.de«, der Bundestag möge
einen wirksamen Schutz des Lebens un-
geborener Kinder auf den Weg bringen,
mit den Worten: »Allerdings haben Sie
Recht, dass inzwischen ein vorgeburtlicher
Genozid an ›behinderten‹ Föten einge-
treten ist. Was seinerzeit als ›großer
Erfolg‹ verkauft wurde – die Streichung
der embryopathischen (eugenischen) In-
dikation –, erweist sich als pure Heuche-
lei.« Und der Abgeordnete Michael Fuchs
(CDU) schrieb Ende Januar 2008 im
gleichen Portal: »Mit den hohen Abtrei-
bungszahlen, die sich auch aus Spätab-
treibung ergeben, finden wir uns nicht
ab.«

In Spanien (siehe Beitrag »Woche für
das Leben« auf Seite 11f.) und Italien

wird über die Kindstötung im Mutterleib
längst nicht mehr nur in Internetportalen
und -foren gestritten. Im Vorfeld regulärer
(Spanien) und vorgezogener Parlaments-
wahlen (Italien) ist die Diskussion wieder
öffentlich entbrannt. Südlich der Alpen
hat der Journalist, Politiker und ehemalige
Regierungssprecher Giuliano Ferrara

öffentlich erklärt: »Ich mache eine Partei
gegen die Abtreibung«. Er setze sich für
das Recht auf Leben ein, so der 56-jährige,
der dem Europäischen Parlament von
1989 bis 1993 zunächst als Parteiloser
angehörte, sich dann jedoch der sozialis-
tischen Fraktion anschloss. Ferrara, der
zudem der ersten Regierung Berlusconi
als Sprecher diente, erklärte jetzt: »Ich
glaube, wir haben übertrieben in den ver-
gangenen 30 Jahren. Eine Milliarde Ab-
treibungen sind ein Skandal.« Weiter sag-

te der Journalist, der auch Herausgeber
der Tageszeitung »Il Foglio« (»Das
Blatt«) ist: »Die Abtreibung ist eine legale
Todesstrafe für Millionen werdender
Menschen. Wer den UNO-Beschluss be-
züglich der Todesstrafe begrüßt hat, sollte
sich auch gegen das Massaker der Un-
schuldigen durch Abtreibung engagie-
ren.« Viele Italiener begrüßten diese
Äußerungen Ferraras, der in seiner Hei-

mat in allen politischen Lagern als streit-
barer Intellektueller geschätzt, aber auch
gefürchtet wird. Vertreter verschiedener
Parteien, darunter Silvio Berlusconi, lehn-
ten es allerdings ab, Abtreibung zum
Wahlkampfthema zu machen. Die Debat-
te angestoßen hat offensichtlich Papst
Benedikt XVI., der sich seit Beginn seines
Pontifikats mehrfach für einen wirksamen
Lebensschutz von der Empfängnis bis
zum natürlichen Tod ausgesprochen hatte.
Zum »Tag des Lebens«, einer Initiative
der italienischen Bischofskonferenz, for-
derte Benedikt VXI. Anfang Februar ein-
mal mehr, das menschliche Leben zu res-
pektiven, zu schützen und zu fördern, vor
allem wenn es besondere Pflege und Zu-
wendung brauche.

In Anlehnung an das von den Vereinten
Nationen im Dezember 2007 verabschie-

dete »Moratorium zur Todesstrafe« hat
Giuliano Ferrara inzwischen ein »Mo-
ratorium zur Abtreibung« initiiert. In
der Online-Ausgabe von »Il Foglio«
(www.ilfoglio.it/moratoria) appelliert der
Intellektuelle an alle in der UNO vertre-
tenen Regierungen, Menschenleben zu
schützen. Wörtlich heißt es dort: »Der
Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte besagt, dass ›jeder das
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit
der Person‹ hat. Wir fordern von den
Vertretern der nationalen Regierungen,
dass sie sich zu Gunsten einer deutlichen
Änderung des Wortlaut der Erklärung
aussprechen: nach dem ersten Komma,
soll eingefügt werden ›von der Empfäng-
nis bis zum natürlichen Tod‹. Denn die
Allgemeine Erklärung bezieht sich auf
die ›gleichen und unveräußerlichen
Rechte‹ und proklamiert feierlich, dass
die Menschen über eine ›allen Mitgliedern
der menschlichen Familie innewohnen-
den Würde‹ verfügen.« Die Wissenschaft
dokumentiere auf unbestreitbare Weise,
so der Aufruf weiter, dass das menschlich-
genetische Erbgut im Embryo bereits
vollständig existiere. Wichtige Erkennt-
nisse im Bereich der Genetik seien erst
nach der Menschenrechtserklärung von
1948 gewonnen worden, müssten nun
aber endlich berücksichtigt werden.

In London diskutierte der Wissen-
schaftsausschuss des Unterhauses im
Herbst 2007 über eine Senkung der 24-
Wochen-Frist. Bis zu diesem Zeitpunkt
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Menschliches Erbgut
vollständig im Embryo

»Abtreibung ist eine
legale Todesstrafe«

Den Appell für ein Moratorium zur Abtreibung gibt es auf der Webseite auch in deutscher Sprache.
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der Schwangerschaft dürfen in Groß-
britannien ungeborene Kinder abgetrie-
ben werden. Die Frist war 1990 von 28
auf 24 Wochen reduziert worden. Meh-
rere Abgeordnete hatten eine weitere
Verkürzung beantragt. Eine Mehrheit
des Ausschusses lehnte das Ansinnen je-
doch ab. Auch in Australien kam es 2007
zu einer Kontroverse über Abtreibung.
Tony Abbott, bis zum Regierungswechsel
im Dezember 2007 Gesundheitsminister
des Landes, führte im Januar ein nationa-
les Notfalltelefon für Schwangere ein,
das rund um die Uhr besetzt ist. Mehrfach

hatte der Minister öffentlich »eine bizarre
Doppelmoral« beklagt. Wörtlich sagte
Tony Abbott: »Wenn jemand das Kind
einer Schwangeren tötet, ist er ein Mör-
der, aber ein Frau, die ein ungeborenes
Baby abtreibt, übt einfach eine Wahl aus.
Dabei ist jede Abtreibung eine Tragödie.«
Die Verantwortung für den zunächst auf
vier Jahre befristeten Beratungsservice
legte Abbott in die Hände von »Centa-
care«, einer kirchlichen Wohlfahrtsorga-
nisation. Kritik von Befürwortern der
Abtreibung wies der Minister zurück: Die
Notfallhilfe sei nicht parteiisch, sondern
biete »eine professionelle und nicht auf
Weisung abzielende Beratung für Frauen,
Partner und Familien« an. Im zentral-
amerikanischen Nicaragua beschloss das
Parlament im Herbst 2007 die Gesetzge-
bung zur Abtreibung zu verschärfen. 52
Abgeordnete stimmten für ein völliges
Verbot, neun enthielten sich. Die noch
im gleichen Jahr neu gewählte Regierung
unter Daniel Ortega bestätigte die Geset-
zesänderung.

In den Vereinigten Staaten ist Abtrei-
bung aufgrund der laufenden Kandi-
datenkür für die Präsidentschaftswahlen
im November ebenfalls wieder zum öf-
fentlichen Thema geworden. Die Präsi-
dentschaftsanwärter der Demokraten,
Hillary Clinton und Barack Obama, spra-
chen sich mit Blick auf den »Roe gegen
Wade«-Jahrestag am 22. Januar klar für
ein »Recht auf Abtreibung« aus. Senatorin
Hillary Clinton betonte, das Grundsatz-
urteil von 1973 sei ein Eckstein der »Re-
produktionsfreiheit« und schütze die
»fundamentalsten Rechte« der US-ame-
rikaner. Niemand dürfe daran rütteln.
Senator Barack Obama kritisierte das
Oberste Gericht, das 2007 eine besonders

grausame Form von Spätabtreibungen
bis kurz vor der Geburt für unzulässig
erklärt hatte. Der aussichtsreichste Kan-
didat der Republikaner, John McCain,
nannte das Grundsatzurteil von 1973 hin-
gegen »eine tragische Fehlentscheidung«.
Seit den frühen 1970er Jahren ist Schät-
zungen zufolge das Recht auf Leben allein
in den USA 50 Millionen Kindern ver-
wehrt worden. 1990 waren es 1,6 Millio-
nen, eine der höchsten Abtreibungsraten,
2005 noch 1,21 Millionen. Den kontinu-
ierlichen Rückgang der letzten Jahre füh-
ren Befürworter auf eine größere Verbrei-
tung von Verhütungsmitteln zurück; Geg-
ner sehen den Grund dafür in der beharr-
lichen Überzeugungsarbeit und den Hil-
fen, die Schwangeren in Not gewährt
wurden. Die besseren technischen Mög-
lichkeiten, insbesondere Ultraschallauf-
nahmen von ungeborenen Kindern hätten

zu einer Bewusstseinsbildung beigetragen.
Die jüngere Generation stehe der Kind-
stötung im Mutterleib zunehmend skep-
tisch gegenüber.

Norma McCorvey alias Jane Roe hat
ihre Einstellung ebenfalls längst geändert.
Ihr drittes Kind, das eigentlich nicht leben

sollte, wurde 1973 schließlich doch gebo-
ren. Es dufte leben, weil das Gericht über
ihre Klage nicht rechtzeitig entschieden
hatte – das Kind kam vor dem Urteil zur

Welt. In den Jahren nach »Roe versus
Wade« änderte sie ihre Haltung dann
aber grundlegend: Heute streitet Norma
McCorvey nicht mehr für Gesetze, die
das Leben anderer zerstören, sondern für
ein Recht auf Leben – von der Empfängnis
bis zum natürlichen Tod.
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Nicaragua verschärft
Abtreibungsrecht wieder

Kontinuierlicher Rückgang
durch bessere Aufklärung?

Norma McCorvey kämpft
jetzt für das Recht auf Leben
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Viel mehr Tote durch Abtreibung als durch Krebs
Anzahl weltweit/Jahr Quelle

Geburten 136 Mio. UN-Bevölkerungsstatistik 2007
Todesflälle gesamt 54 Mio. UN-Bevölkerungsstatistik 2007

Abtreibungen  ca. 42 Mio. WHO/Lancet 10/2007

Todesfälle durch…
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 17,5 Mio. Weltherztag 2007/World Health Federation
Krebserkrankungen 10,9 Mio. Österr. Krebshilfe Weltkrebstag 2006/WHO

Todesfälle von Kindern insg. 10,6 Mio. Lancet 3/2005
- davon durch Lungenentzündung 2,0 Mio. Lancet 3/2005
- davon durch Durchfallerkrankungen 1,9 Mio. Lancet 3/2005

HIV/AIDS 2,9 Mio. Bericht der UNO zum Welt-AIDS-Tag 2006
Tuberkulose ca. 2 Mio. Welttuberkulosetag 2007/Ärzte ohne Grenzen
Malaria >1,0 Mio. Weltmalariatag 2007/Ärzte ohne Grenzen

Vekehrstote 1,2 Mio. Weltgesundheitsbericht 2004

Kriegstote im 2. Weltkrieg 55 Mio.


